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Norm

ASVG §135 Abs1 Z3

Rechtssatz

Abgesehen von dem Nachweis über die Durchführung einer ärztlichen Untersuchung zu Beginn der

psychotherapeutischen Behandlung kann der Nachweis über die Durchführung einer weiteren ärztlichen

Untersuchung während der Dauer der Behandlung als Voraussetzung für den Anspruch eines Versicherten auf einen

Kostenzuschuss vom Versicherten nur dann verlangt werden, wenn vom Versicherungsträger dem Versicherten der

Umfang der jeweiligen Abrechnungsperiode (zeitliche Dauer oder Anzahl von therapeutischen Sitzungen) so

zeitgerecht bekanntgegeben wurde, dass der Versicherte über die Notwendigkeit einer solchen ärztlichen

Untersuchung rechtzeitig informiert ist und sich einer solchen Untersuchung daher auch zeitgerecht unterziehen kann.
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